
Ihre Ansprechpersonen:

Stadtteilmanagement Birth/Losenburg
Gisela Sichelschmidt & 
Franz-Josef Ingenmey
Birther Straße 8, 42549 Velbert 
Telefon: 02051 80 46 95 
birth.losenburg@stadtbuero.com

Stadtteilmanagement Nordstadt 
Sarah Philipp
Schulstraße 22, 42551 Velbert
Telefon: 02051 25 97 94
nordstadt@stadtbuero.com 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

WEITERE
INFORMATIONEN

VELBERT STADTUMBAU

BIRTH/LOSENBURG UND NORDSTADT

Infoflyer zum Aktionsfonds in den Fördergebieten 
Birth/Losenburg und Nordstadt

     AKTIONSFONDS



Die Förderbedingungen
HINTERGRUND UND ZIELSETZUNGINTERGRU

•	 Zur Unterstützung von Aktivitäten und Pro-
jekten in den Velberter Stadtteilen Birth/Lo-
senburg und Nordstadt wurde im Zuge der 
Städtebauförderung ein sogenannter Akti-
onsfonds eingerichtet.

•	 Die Mittel aus diesem Aktionsfonds sollen der 
Umsetzung von Projekten und Aktivitäten in 
den Fördergebieten dienen. 

•	 Antragsberechtigt ist grundsätzlich jeder, der 
im Sinne der Zielsetzung des Aktionsfonds 
ein Projekt plant.

•	 Dabei kann die Verwendung vielfältig sein 
und ist nicht explizit vorgeschrieben. Von 
Veranstaltungen über Workshops und Kurse, 
Öffentlichkeitsarbeit, Kultur- und Kulturarbeit 
sowie Kinder- und Jugendprojekte ist vieles 
förderfähig, das den Gemeinschaftsgedan-
ken vor Ort fördert und eine Aktivität mit kon-
kreten Stadtteilbezug ist.

Das Förderverfahren
ANTRAGSTELLUNG UND BEARBEITUNG

•	 Projektanträge sind in schriftlicher Form an 
das jeweilige Stadtteilmanagement in Birth/
Losenburg oder in der Nordstadt zu richten. 

•	 Die Antragsformulare sind im Internet (www.
velbert.de) zu finden oder beim Stadtteilma-
nagement erhältlich. 

•	 Die StadtteilmanagerInnen vor Ort leisten 
gern Hilfestellung bei der Antragstellung!

Die Projektdurchführung
BEWILLIGUNG UND ABLAUF

•	 Nach positiver Beurteilung durch die Jury und 
schriftlicher Mitteilung durch die Verwaltung 
kann das Projekt sofort umgesetzt werden. 

•	 Auflage und Hinweise zur Abrechnung sind 
zu beachten. Diese Hinweise enthalten einen 
Nachweis über die Verwendung der Mittel, wie 
im Antrag beschrieben mit Auflistung aller Ein-
zelpositionen. 

•	 Hinzuzufügen ist ein kurzer Bericht über die 
Durchführung des Projektes und Fotos zur Do-
kumentation.

•	 Die Anträge müssen spätestens zwei Wochen 
vor der jeweiligen Jurysitzung beim Stadtteil-
management eingegangen sein (aktuelle Ter-
mine werden über die Internetseite der Stadt 
und die Presse bekannt gegeben).

•	 In Zusammenarbeit mit der Stadt Velbert wird 
zunächst überprüft, ob die Anträge im Sinne 
der Förderprogramme förderfähig sind. 

•	 Die förderfähigen Anträge werden dann der 
jeweiligen Aktionsfondsjury im Stadtteil  vor-
gelegt. Diese trifft die Entscheidung, 


